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STEUERLICHE ASPEKTE BEI PHOTOVOLTAIKANLAGEN,  SOLAREN WARMWAS-

SERANLAGEN UND SOLARE HEIZUNGSUNTERSTÜTZUNG  
 

 
Photovoltaikanlagen, solare Warmwasseranlagen und solare Heizungsunterstützung 

erfreuen sich hinsichtlich Massnahmen zur rationellen Energieverwendung und Nut-
zung erneuerbarer Energien sowie einer bestimmten Energieautonomie zunehmender 

Beliebtheit. Wesentlich beim Entscheid sind steuerliche Implikationen solcher Anla-
gen. Vorliegend werden, gestützt auf die entsprechende Analyse der Schweizerischen 
Steuerkonferenz1 – SSK – einige steuerliche Aspekte solcher Anlagen bei Liegenschaf-

ten im Privatvermögen dargestellt. Die Verhältnisse bei Liegenschaften im Geschäfts-
vermögen werden in einer separaten Fachmitteilung erörtert. 

 
 

 
 
 

Nachstehend werden diese drei The-
mengebiete übersichtsweise darge-
stellt. Es sei darauf hingewiesen, dass 

im konkreten Fall eine detaillierte Ana-
lyse unerlässlich ist. 

 
 
◼ Investitionen und Aufwendungen 

 
Gemäss der Massnahmenverord-

nung des eidgenössischen Finanzde-
partements können neben den In-

vestitionen in Erd- oder Luftwärme-

                                                 
1  SSK – Analyse zur steuerrechtlichen Qualifikation von Investitionen in umweltschonende 

Technologien wie Photovoltaikanlagen vom 27. August 2020. 
2  BGer 2C_63/2010, E.2.3, vom 6. Juli 2010. 

 

pumpen, in Pelletheizungen und der-
gleichen auch Investitionen in Photo-
voltaikanlagen, solare Warmwasser-

anlagen und solare Heizungsunter-
stützung von den steuerbaren Ein-

künften abgezogen werden. 
 
Vorsicht: Bei einem Neubau oder bei 

einer Totalsanierung, welche einem 
Neubau gleichkommt, handelt es 

sich aus steuerrechtlicher Sicht 
grundsätzlich um vom Einkommen 

nicht abzugsfähige "Anlagekosten"2. 
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Aufwendungen zum Unterhalt und 
zur Reparatur von besagten Anlagen 
sind steuerlich abzugsfähige Auf-

wendungen. 
 

Hinsichtlich Bemessung des Aufwan-
des von Investitionen gilt das Fällig-

keitsprinzip, wonach dieser grund-
sätzlich in dem Jahr geltend zu ma-
chen ist, in welchem er angefallen 

ist. Die Etappierung des Bauvorha-
bens mit anfallenden Kosten in meh-

reren Bemessungsperioden ist zuläs-
sig. 
 

Resultiert aufgrund der Geltendma-
chung von Investitionskosten für 

Energie- und Umweltschutzmass-
nahmen ein negatives Reineinkom-
men im Sinn von Art. 4 Liegen-

schaftskostenverordnung, können 
die nicht mit dem Reineinkommen 

verrechneten Kosten auf die beiden 
nachfolgenden Steuerperioden über-
tragen werden. Dies gilt auch für die 

Aufwendungen für die Erstellung ei-
ner Photovoltaikanlage auf der eige-

nen Privatliegenschaft. 
 
 

◼ Erträge 
 

Entschädigungen für die Überlassung 
von Liegenschaftsteilen zum Betrieb 
einer Solaranlage stellen steuerbares 

Einkommen aus unbeweglichem Ver-
mögen gemäss Art. 21 Abs. 1 Bst. a 

DBG bzw. Art. 7 StHG dar. 
 
 

 
 

 
 

 

Erfolgt die Stromerzeugung nicht 
kommerziell, stellen Einkünfte dar-
aus, wie etwa Entschädigungen aus 

Einspeisevergütung, Einmalvergü-
tungen oder Direktvermarktung, ge-

mäss bundesgerichtlicher Rechtspre-
chung hingegen steuerbares Ein-

kommen im Sinn der Einkommens-
generalklausel von Art. 16 Abs. 1 
DBG bzw. Art. 7 Abs. 1 StHG dar. 

 
Bei Anlagen, welche der Eigenbe-

darfsdeckung dienen, bestehen un-
terschiedliche kantonale Praxen be-
züglich der Besteuerung der Ent-

schädigungen aus Stromerzeugung: 
 

✓ Nettoprinzip: Soweit die Anlage 
der Eigenbedarfsdeckung dient, 
wird lediglich der Betrag besteu-

ert, der netto aus der Anlage er-
wirtschaftet wird, d.h. in Anleh-

nung an andere Umweltschutz-
massnahmen, bspw. Solarkollek-
toranlage, Wärmeisolation, Wär-

mepumpenheizung usw., die Ge-
samtvergütung abzüglich Eigen-

verbrauch. 
 

✓ Bruttoprinzip: Die Kosten für den 

Bezug der vom Eigentümer selbst 
benötigten Energie werden steu-

erlich als nicht abziehbare Lebens-
haltungskosten qualifiziert. Als 
Folge davon wird der Bruttobetrag 

der Einspeisevergütung ungekürzt 
als Ertrag besteuert. 
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◼ Subventionen und Förderbeiträge 
 
Subventionen stellen in der Regel 

steuerbares Einkommen dar. Emp-
fänger können dabei Aufwendungen, 

die ihnen als Bedingung auferlegt 
werden, als Gewinnungskosten in 

Abzug bringen. 
 
Einmalvergütungen sind zum Haupt-

fördersystem für Photovoltaikanla-
gen geworden, welche grundsätzlich 

steuerbares Einkommen darstellen 
und im Jahr des Zuflusses bzw. des 
definitiven Rechtserwerbs steuerbar 

sind. 

Einmalige Subventionen bzw. För-
derbeiträge werden bei bestehenden 
Liegenschaften als Minderung der 

entstandenen Auslagen angesehen 
und verringern den vom Einkommen 

abzugsfähigen Liegenschaftsunter-
halt entsprechend. Bei Neubauten 

sowie bei zeitnah zur Erstellung der 
Liegenschaft erfolgtem Einbau einer 
Photovoltaikanlage werden die Sub-

ventionen bzw. Förderbeiträge als 
Minderung der bei der Grundstück-

gewinnsteuer abzugsfähigen Anlage-
kosten angesehen.

 

 
 
WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN  

 

 
Weiterführende Informationen finden sich auf den Webseiten der Schweizerischen 

Steuerkonferenz – SSK und der jeweiligen kantonalen Steuerämter. 
 

Da die dortigen Informationen oftmals sehr komplex geschildert sind, können Sie sich 
auch an unser Team wenden; wir unterstützen Sie gerne. 


